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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1986

Norm

ZPO §477 Abs1 Z4 D4

Rechtssatz

Hat die Partei, deren rechtliches Gehör durch die Unterlassung der Zustellung des Rekurses verletzt wurde, die

Rekursentscheidung, die auch an ihren Rechtsvertreter zugestellt wurde, trotz gegebener Rekurslegitimation nicht

bekämpft, ist die Nichtigkeit mangels Anfechtung die betro8ene Partei geheilt; sie kann durch eine andere Partei nicht

geltend gemacht werden.
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